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tualis vorhanden var Und ami wäre dann auch für dieſen Fall
erwieſen, daſs die Meinung 3u conſecrieren unbedingt und abſolut war.

Aus dem 8Sub Geſagten ber die etwaigen 1  en, nie
Hoſtien X:tra Corporale zu conſecrieren, ergiebt ſich nothwendig,
daſs alle Meinungen, die man ſchon vor Im allgemeinen oder
nebenher noch beſonders hat, überflüſſig und nutzlos ſind für die
intentio perficiendi Sacramentum. Der einzige Utzen, den ſie
aben, iſt das, was jeder gute Vorſatz mit ſich bringt, daſs man
nämlich bedachtſamer zu Werke geht en ſie einen influſ aufdie intentio cCOonseerandi haben, ſo müſſen ſie jedesma mit der
ſelben In Verbindung gebracht werden. Ijf alſo bei einer Der-
fectio Sacramenti die intentio bloß Virtualis. ſo muſste vorher,
als jene intentio gemacht wurde, die Bedingung hinzugefügt werden,
und iſt ſie actualis., ſo muſs ſie jetzt bedingt werden. Geſchie
das nicht, ſo iſt nie die intentio bedingt, mögen auch noch Oviele
Meinungen, die als Bedingung dienen önnten oder ſollten, im
Willen actualiter oder habitualiter exiſtieren. Das „hätte“ und
„würde“ wird nicht berückſichtigt, ondern nUuLr das at“

Deshalb cheinen uns auch die Rathſchläge, (3 nachdem
Prieſter geworden iſt/ ſich zu beſtimmen, Unter welchen Um

ſtänden conſecrieren will oder nicht, unnütz, falls daraus ſpäterdie Gültigkeit einer Conſecration erwieſen werden ſollte für die
Praxis aber möge jedesma die intentio ſo machen, wie ſie die
Rubriken (de defeet VII empfehlen: quilibe Sacerdos Alem
Semper intentionem habere deberet, Scilicet (COnscerandi CaSI
IUEE ante ad COnsecrandum Positas habet.“) Man möge alſo
Bedingungen (3 81 eSt corporale) fortlaſſen, weil man
onſt In die größte Verlegenheit kommen könnte, und weil das U
rlaubt iſt, eben die Vergeſslichkeit die formelle unde
möglich macht

Paderborn. Dr Bremer.
XII trotz ISEEEE R  Nichterfüllung einer ausgeſprochenen

Bedingung.) Wieder iſt Gegenſtand der in dieſer Zeitſchrift (Jahrg
1898, Heft LI 385 und ahrg 1899, Heft 116) be

0 Dieſe intentio iſt, wie ſie daſteht, abſolut und unbedingt, und deshalb
auch für die klei Hoſtien, die aus Verſehen etwa EXx:tra COrporale ſich befin
den Hiergegen iſt ni was kurz vorher in derſelben Rubrik geſagt ird 81
aliquae Hostiae Oblivione remaneant IN Altari 10  — Consecrat. enn

„in altari“ kann überall auf dem Altare ſein, B INn uu altaris und
dann wäre  —4 die Form „hoc“ nicht mehr bewahrheitet; können eS Hoſtienſein, von enen der rieſter gar nicht weiß, ob ſie überhaupt da ſind, Uun ob

ſie conſeerieren ſollte; ſcheint doch wohl der ebenſatz „CullU IIOII intendat
Uisi quae videt,“ auch 3 dieſem Gliede ＋ gehören. Es würde

alſo von dieſen Hoſtien geſagt, ſie ſeien nicht conſecriert, enn der Prieſter die
intentio macht, nur conſecrieren, E.  E gerade ſie b, und dann aus
Ueberſehen jene Hoſtien nicht mehr anſchaute eden
zu behaupten, bas in der Zeitſchrift 1898, 390  falls iſt es

eht. willkürlich, das
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handelte Fall Claudius helichte Silvia „Unter der vor ihr aus

geſprochenet Bedingung, daf ETL der ater des anzuhoffenden Kindes
ſei 10 Silvia ekennt beim Empfang der Sterbeſacramente, daſs ſie

räutigam un etreff der Vaterſchaft ihres außer der Ehe EL.thren eit Jahren und iſtzeugten Kindes getäuſcht habe Die Ehe beſteht V ..
mit Kindern geſegnet.

Prüfen wi die Giltigkeit dieſer Ehe rückſichtlich der aus
geſpr Bedingung. ſt S eine wirkliche Bedingung? Mit
anderen orten: audiu die iltigkeit der Ehe wirklich
von der Thatſache der aterſchaft abhängig machen? Wi ſind der
Anſicht, Claudius habe keine förmliche Bedingung geſetzt, von

welcher die Giltigkeit der Ehe habe abhängig machen wollen
Auf die Ausdrucksweif darf hiebei nicht zuviel Gewicht gelegt werden,
auf die Intentio Oomm * Nach unſerer Anſicht hat Claudius
nun keineswegs die Abſicht gehabt, eine bedingte Ehe ſchließen,
ſchon eswegen N weil eu, en ann Aus dem Volke, eine be
dingte Ehe gar nich kennt Ganz richtig emerkt Binder⸗Scheicher

rakt Handbuch des katholiſchen Eherechtes Aufl 195),
daſ die Anſchauung unſeres Volkes nicht auf eine bedingte Ehe
gerichte iſt unſeren egenden wenigſtens weiß das olk von
einer bedingten Ehe ni Dem die Ausdrucksweiſe des Claudius
nicht E Seine Drte dürften gelaute aben heirate
Dich, enn ich der ater des Kindes bin Claudius damit
0 mache die Giltigkeit der Eh von der Thatſache meiner
Vaterſchaft abhängig? Mit nichten. Unſerem gewöhnlichen Volke iſt
der Ausdruck ſetze voraus, nicht geläufig, ondern eS edient
ſich, um eine Voraus auszudrücken, der hypothetiſchen Rede  2  2

erem die Orte desweiſe. So muů ſen wohl auch In
Claudius verſtanden werden. Er etzte voraus, da8 die Ausſage der
Silvia wahr ſei, darum führte ſie zum QL und gab den
Conens und ETL wo eine wirkliche, nicht eine blo edingte Ehe

EL eine olche Ehe intendiert, ſo 0 0 geſündigt
und den Gebrauch der Ehe olange unterlaſſen müſſen, bis die
ſubjective Gewiſsheit von ſeiner thatſächlichen Vaterſchaft und dadurch
von der Giltigkeit der Ehe erlangt c Er hat aber die Ehe

ſshei In etreff Erfüllung der ausgeſprochenenvollzogen, ohne Gewi
aben, 10 ma gar keinen Verſuch, eineBedingung rlangt V

U Gewiſsheit zu erla  L weil æ iezu keinen Grund ennt, da
keine Bedingung Iim Sinne des kirchenrechtlichen Begriffes

Silvia hat den Mann etrogen, und dieſer Betrug ieg ihr
chwer auf dem Gewiſſen, aber Zweifel der Giltigkeit threr Ehe
quälen ſie icht; daſs die Giltigkeit threr Ehe durch ihre Lüge
tangiert word ſein önnte, das iſt ihr kaum 16 in den Sinn ge⸗
kommen. Auf die rage, ob Qaudiu ſeinerzeit eine wirkliche Be⸗
dingung oder nuLlr eine ausdrückliche Vorausſetzung“ habe machen
wollen, könnte Silvia kaum eine theologiſch befriedigende Antwort geben.
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Urde aber in unſerem oder In einem ähnlichen Falle aus dem
eventuell durch Fragen ergänzten Bekenntniſſe oder aus den Um
ſtänden hervorgehen, daſs die Ehe ungiltig iſt oder deren Giltigkeitmit run bezweifelt werden müſste, ſo bliebe dem Beichtvaterallerdings nicht  8  3 anderes übrig, als Ur die bewuſste Erneuerungdes Eheconſenſes die Convalidierung der Ehe veranlaſſen. me
sanatio In radiee gibt eS in jenen Fällen, in denen * dem
Conſenſe der Contrahenten oder eines Theiles derſelben gefehlthat, ni

＋ noch zur weiteren Beleuchtung obigen alles, deſſenich Herr Hubert Gerigk iebevoll 0  N hat, wofür ihm auf.richtiger ank geſagt ſei
Linz Spiritual Rupert Buchmair.
III eines Lotterieloſes, wobei Käuferund Verkäufer icht vu  en, daſs einen Treffer genacht.) Titius au von Aju Iim onate Jänner ein Lotterie  2  2

Los Aum den Preis von Keiner der beiden Contrahentenwuſste, daſs dieſes Los ereits im onate December vorher⸗gehenden hre einen Treffer von 5000 gemacht Titius
elangt zur Kenntnis des gemachten Gewinnes, eignet ſich denſelben
＋ Tzählt ſeinen glücklichen au dem Confeſſar mit beigerückterrage, ob ET denſelben auch ruhig und ohne Gewiſſensſcrupel be
halten dürfe? Was ſoll der Confeſſar dem Titius antworten? ſtTitius reſtitutionspflichtig?

Antwort Darüber 4 ſich ſtreiten. Zur leichteren und
beſſeren Orientierung will ich gleich anfangs einige Anſichten n
führen in einer Geſellſchaft von Juriſten in einem ganzähnlichen ＋ vorgebracht worden ſind

Einige behaupten, Titius ſei zu ni verpflichtet; denn
vorliegender Fall ſei nach der allgemeinen Theorie über erträge
zu löſen und zwar nach 871 und 872 UnſeresWeil aber Titius in keiner Weiſe beigetragen habe, den ajuin Irrthum zu führen in Bezug auf die Hauptſache, weſentliche Be
ſchaffenheit derſelben oder einen vorzüglich intendierten Nebenumſtand,ſei Titius ni einmal zu einer angemeſſenen Vergütung anzuhalten.Andere wollten den Fall entſcheiden nach § 934 des

B. demzufolge müſſe Titius dem Qju reſtituieren, weil letztererüber die Hälfte verletzt worden ſei und deshalb das zweiſeitigverbindliche Geſchäft aufgehoben werden könne oder der Abgang bis
zum gemeinen Werte erſetzt werden mu

Wieder Andere endlich der Anſicht daſs der Ver
trag als Glücksvertrag aufzufaſſen ſei, deſſen Weſen eben darin be
ſtehe, daſs die Hoffnung eines ungewiſſen Vortheiles verſprochen und
angenommen wird; mithin 1267 des auf den gegebenenFall anzuwenden und Titius von der Reſtitution freizuſprechen


